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Eine Vervielfältigung in welcher Form auch immer ist erwünscht.

Britische „Ethikexperten“ setzen sich angesichts der
gesellschaftlichen Anerkennung der Abtreibung dafür
ein, dass es frischgebackenen Eltern auch erlaubt sein
soll, ihr neugeborenes Baby töten zu lassen.

Großbritannien: „Ethikexperten“  wollen
nachgeburtlichen Kindsmord legalisieren

der Geburt herausstellt, soll
deshalb das Kind getötet
werden dürfen. „Der mora-
lische Status eines Neugebo-
renen ist äquivalent zu dem
eines Ungeborenen, weil
beiden jene Eigenschaften
fehlen, die das Recht auf
Leben eines Individuums
rechtfertigen.“ Sie seien
„menschliche Wesen und
potentielle Personen, aber
nicht 'Personen' im Sinne
von 'Subjekt' eines morali-
schen Rechts auf Leben“.
Anstatt Kindsmord bevorzu-

gen die Autoren deshalb den
Begriff „Nachgeburtliche
Abtreibung“.

Auch der Herausgeber des
Journals verteidigt den Arti-
kel und greift dessen Gegner
an: Sie seien „Fanatiker,
Gegner der grundsätzlichen
Werte einer liberalen Ge-
sellschaft.“

Vorgeburtlicher
Kindsmord

Der Direktor der Medizin-
ethik an der St. Mary's Uni-
versität hingehen spricht sich
gegen die Botschaft des Ar-
tikels aus: „Wenn eine Mut-
ter ihr Kind erstickt, sagen

wir dann 'Macht nichts, sie
kann noch eines bekommen',
wollen wir, dass das ge-
schieht? Was diese jungen
Kollegen beschreiben, ist
der unausweichliche End-
punkt eines Weges, den
Ethikphilosophen der Verei-
nigten Staaten und Austra-
liens schon lange beschrei-
ten, und das ist sicherlich
nichts Neues.“ Zum Begriff
der „nachgeburtlichen Ab-
treibung“ fügt er hinzu: „Das
ist bloß verbale Manipula-
tion und keine Philosophie.
Ich könnte Abtreibung fort-
an als 'vorgeburtlichen
Kindsmord' bezeichnen.“

unzensuriert.at

Ein Artikel des Telegraph
zitiert die Medizin-„Ethi-
ker“, die mit der Oxford Uni-
versity zusammenhängen,
aus ihrem Artikel im Journal
of Medical Ethics:

Nachgeburtliche
Abtreibung

Neugeborene Kinder seien
keine „tatsächlichen Perso-
nen“ und hätten kein „mo-
ralisches Recht zu leben“.
Zum Beispiel bei einer Be-
hinderung, die sich erst nach

Was kostet eine Niere?
Europarat veröffentlicht eine Konvention gegen den Organhandel:

2.500 bis 3.000 Dollar
erhält ein Organspender
laut Europarat für eine
Niere, die Empfänger
zahlen oft das Hundertfa-
che - ein florierender
Markt für die Händler.

Wohlhabende Dialyse-Pa-
tienten jetten um die Welt,
um sich in Entwicklungslän-

dern eine Niere zu kaufen.
Und das Geschäft für die
Vermittler wird immer lukra-
tiver: Die Erfolgsquote bei
Transplantationen erhöht
sich stetig, gleichzeitig steigt
durch den Mangel an Orga-
nen in westlichen Staaten die
Wartezeit. Wer es sich leisten
kann und nicht mehr warten

will, kauft sich ein Organ auf
dem Schwarzmarkt.

Besonders der Nierenhan-
del floriert, ist die Niere doch
das einzige Organ, das ent-
nommen werden kann, ohne
dass der Patient stirbt. Der
arme Spender rettet dem rei-
chen Empfänger das Leben.
Und kann mit dem so ver-

dienten Geld seinen Acker
bestellen, ein Haus bauen
oder die Familie ernähren.
Experten der Dokumentati-
on „Schwarzmarkt Organ-
handel“ (2013) gehen von
einem Umsatz von mehr als
500 Millionen Dollar pro
Jahr aus. Nach Schätzungen
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der Vereinten Nationen
wechseln jährlich 10.000
Nieren den Körper.

Genaue Zahlen über den
weltweiten Organhandel gibt
es nach Angaben der Welt-
gesundheitsorganisation
(WHO) jedoch nicht – er-
stens, weil scheinbar alle
Beteiligten von den Deals
profitieren und deshalb
schweigen. Zweitens ist die
Branche extrem unüber-
sichtlich, die Händler arbei-
ten grenzüberschreitend.

Für den Spender ist die
Freude am verdienten Geld
oft nur von kurzer Dauer. Die
Studie „Quality of life in Ira-
nian kidney donors“ der
Kermanshah Universität
zeigte 2001, dass 58 Prozent
der insgesamt 300 befragten
Organverkäufer ihren allge-
meinen Gesundheitszustand
sechs bis zwölf Monate nach
der Nierenentnahme mit
„sehr negativ“ angaben. 85
Prozent der Verkäufer wür-
den ihre Niere demnach mit
Sicherheit nicht mehr ver-
kaufen, 76 Prozent würden
potenziellen Nierenverkäu-
fern dringend davon abraten
„ihren Fehler zu wiederho-
len“, heißt es darin.

Den 47 Mitgliedstaaten des
Europarates steht es frei, die
Konvention zu unterzeich-
nen. Sie kann jedoch nur in
Kraft treten, wenn fünf Län-
der sie ratifiziert haben, von
denen drei Europarats-Mit-
glieder sein müssen. Doch die
Zeichen für die Ratifizierung
stehen gut. 13 Länder haben
bereits ihre Unterschrift zu-
gesagt: Spanien, Albanien,
Österreich, Belgien, Tsche-
chien, Griechenland, Italien,
Luxemburg, Moldawien,
Norwegen, Polen, Portugal,
Türkei und Großbritannien.

In den westlichen Ländern

ist Organhandel zumeist ver-
boten, Lebendspenden sind
nur zwischen emotional eng
verbundenen Menschen er-
laubt. In Deutschland wird
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Jahren Haft bestraft, der
Ablauf einer Transplantation
ist seit 1998 gesetzlich gere-
gelt. „Eine Organspende

darf nur aus freiem Willen
und ohne kommerziellen
Druck erfolgen“, erklärt
dazu die Deutsche Stiftung
Organtransplantation (DSO).

Als menschenverachtend
bezeichnet der Bundesver-
band Lebensrecht den vom
Europaparlament verab-
schiedeten EU-Gleichstel-
lungsbericht. Die Annahme
der von dem belgischen So-
zialisten Marc Tarabella er-
stellten Vorlage sei „eine ge-
fährliche Bankrotterklä-
rung zulasten des Lebens“,
erklärte der Verbandsvorsit-
zende Martin Lohmann am
11. März in Berlin.

Der Bericht fordert unter
anderem eine bessere Betei-
ligung von Frauen am Ar-
beitsmarkt, eine Verminde-

rung des geschlechtsspezifi-
schen Gefälles bei Lohn und
Renten, einen europaweit
koordinierten Kampf gegen
Gewalt gegen Frauen sowie
gegen „Gender-Stereoty-
pen“.

Als eine wichtige Maßnah-
me zur „Reduzierung von
Ungerechtigkeit“ spricht der
am 10. März im Straßburger
Plenum verabschiedete Be-
richt auch vom „Recht der
Frauen auf sexuelle und re-
produktive Gesundheit“ und
vom Recht, „frei über ihren
Körper zu verfügen“. Diese
Formulierung war während

der Debatte wiederholt um-
stritten, weil sich daraus ein
leichterer Zugang zu Abtrei-
bungen herauslesen lässt.

Mit ihrer Zustimmung zu
dem Bericht hätten die Par-
lamentarier die Tötung noch
nicht geborener Kinder zum
Menschenrecht erklärt. Da-
mit werde das Parlament zur
„Abrissbirne für Humanität
und Rechtsordnung“, so
Lohmann. Das sei ein
„Rückfall in gottlose Barba-
rei“ und „der Einstieg in das
Ende von Kultur, Zivilisati-
on und Freiheit“.

Ja, Lohmann hat recht.

Lebensschützer üben scharfe Kritik an EU-Gleichstellungsbericht:

Rückfall in gottlose Barbarei

Sterbe-„Fasten“ in Deutschland
Die KNA (die Nachrich-

tenagentur der deutschen
Bischöfe) berichtete über
„Sterbefasten“. Für mich
bleibt ein sehr bitterer
Nachgeschmack.

„Selbstbestimmt über sein
Lebensende entscheiden zu
können, nicht von Maschi-
nen am Leben gehalten zu
werden, in Würde zu sterben
– gerade Menschen mit ei-
ner schweren Krankheit
oder Hochbetagte wünschen
sich das.“ So lautet der
KNA-Text am Beginn. „In
der Diskussion um Sterbe-
hilfe und ärztlich assistier-
ten Suizid ist bislang eine
Möglichkeit, seinem Leben
ein Ende zu setzen, kaum be-
achtet worden: das soge-
nannte Sterbefasten. Der
Mensch verzichtet dabei

freiwillig auf Nahrung und
Flüssigkeit.“ So heißt der
Text weiter.

Dann wird berichtet was
Christiane zur Nieden bei
ihrer betagten Mutter selbst
erlebt habe: „Von einem Tag
auf den anderen verweiger-
te die 88-jährige Essen und
Trinken. 13 Tage dauerte
der Abschied vom Leben; die
Familie wechselte sich am
Bett der Mutter ab, auch um
ihr - sollte sie sich ument-
scheiden - etwas zu trinken
oder zu essen reichen zu
können. Die alte Dame woll-
te nicht.“

Sterbefasten als bewusst
verübter Suizid – wenn auch
ohne Giftcocktail oder Ge-
walteinwirkung – hat einen
bitteren Beigeschmack, be-
merkte KNA richtig. Denn

laut dem Katechismus der
Katholischen Kirche wider-
spricht jede Form von Selbst-
tötung der „Liebe zum leben-
digen Gott“ und ist daher
eine Sünde. Wenn dies aller-
dings aus Angst vor schwe-
ren Qualen geschehe, ver-
mindere das die „Verant-
wortlichkeit des Selbstmör-
ders“.

Für eine Doktorarbeit sind
2014 angeblich diesbezüg-
lich 714 Allgemein- und Pal-
liativmedizinern befragt
worden. Fazit: Sterbefasten
werde „häufiger als bisher
angenommen“ praktiziert.

Mein Gott, denke ich er-
schüttert: wieviel Arbeit im
Weinberg des Herrn wartet
auf Bischöfe, Priester, auf
uns alle bei so viel Leid…

Günter Annen
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Am Ostersamstag erhielt
ich die mit Spannung erwar-
tete Post aus Viernheim. Die
dortige Ordnungsbehörde
übersandte mir eine Kosten-
rechnung für das Abschlep-
pen meines Autos in Höhe
von 256,35 Euro nebst einer
dreiseitigen Begründung.
Bearbeitet von einem Herrn
Köhler und unterschrieben
von einem Herrn Klein gin-
gen die eigentlich Verant-
wortlichen dieser meiner
Meinung nach unrechtmäßi-
gen Aktion, der Stadtrat Jens
Bolze und Hauptamtsleiter
Michael Fleischer, ganz in
Deckung. Vielleicht wurden
sie auch nur vorsorglich aus
der Schußlinie genommen?

Ich hoffe, die beiden Stadt-
bediensteten werden dem-
nächst von der Staatsanwalt-
schaft eine Einladung zum
Verhör erhalten, denn meine
Anzeige wegen Nötigung
liegt dort bereits seit einiger
Zeit vor.

Wegschleppung

Interessant die Begrün-
dung, die von nicht vor Ort
anwesenden Personen ver-
faßt wurde, wobei ich dem
Leser nochmals in Erinne-
rung bringen möchte: Das
geparkte Fahrzeug stand
ordnungsgemäß in einer
Parkbucht. Es war weder
TÜV-abgelaufen oder ver-
kehrsunsicher, noch verlor es
Öl oder Dieselkraftstoff. Die
Abschlepparbeiten waren
noch nicht abgeschlossen, als
ich zu meinem Fahrzeug zu-
rückkam. Es ging offensicht-
lich den Stadtpolitikern und

den Beamten darum, die
Meinungsäußerung gegen
Abtreibung wegzuschlep-
pen.

Zum Schreiben der Stadt
Viernheim: „In den Scheiben
des o.g. Fahrzeugs waren
mehrere Schockfotos von
toten (teilweise auch zer-
stückelten) Föten in stähler-
nen OP-Nierenschalen bzw.
abgetriebenen Babys (sic!)
angebracht. Darüber hinaus
waren Sprüche gegen die Ab-
treibung an der Innenseite
der Fenster angebracht
(u.a. Was kostet Abtreibung?
Nicht viel – nur ein Men-
schenleben!)“

Das Abschleppen sei aus
Behördensicht gerechtfertigt
gewesen, weil gegen Para-
graph 11 Hessisches Gesetz

über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung (HSOG)
verstoßen wurde. Man woll-
te eine „bestehende Gefahr
für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung“ abwen-
den. Die an dem Fahrzeug
angebrachten Abtreibungs-
bilder stellten eine „Verlet-
zung der seelischen Unver-
sehrtheit der Kinder dar“
und würden die „geistige
Entwicklung von Kindern
ganz offenkundig schwer
beeinträchtigen können“.

Zudem sei gegen die Ord-
nungswidrigkeit, § 118 (Be-
lästigung der Allgemeinheit)
verstoßen worden. Dort heißt
es „Ordnungswidrig han-
delt, wer eine grob ungehö-
rige Handlung vornimmt,
die geeignet ist, die Allge-

Darf man wirklich folgendes nicht sagen:
Abtreibung ist noch immer ein Verbrechen, wird

aber (unter bestimmten Umständen) nicht bestraft
meinheit zu belästigen oder
zu gefährden und die öffent-
liche Ordnung zu beein-
trächtigen“. In diesem Zu-
sammenhang wird ausdrück-
lich auch von „ungeschrie-
benen Sozialregeln, die von
der Rechtsordnung vorge-
funden (nicht geschaffen)
und anerkannt werden“ ge-
sprochen.

Was darunter genau ver-
standen wird, bleibt offen.

Dieser „Viernheimer Vor-
fall“ wird mich in den näch-
sten Monaten noch öfters
beschäftigen. Rechtlich geht
es wohl um die Frage: Darf
ich auf meinem Auto eine
Meinung gegen Abtreibung
äußern oder nicht. Offenbar
in Viernheim derzeit nicht.

Günter Annen

Grundsatzurteil in Strassburg In der deutschen Klein-
stadt Viernheim wird von
Politikern und Beamten
mit viel Bla Bla das Recht

gebeugt: Man darf über
Abtreibung nichts sagen,
zum Abtreibungsmord kei-
ne Meinung haben. Aber:
noch immer ist Abtrei-
bung verboten, steht (von
bestimmten Voraussetzun-
gen abgesehen) unter An-
drohung des Strafgeset-
zes. Und dazu sollte der
Lebensrechtler Günter
Annen nichts sagen dür-
fen?

Man lässt sein Auto mit
Meinungsäußerungen zur
Abtreibung abschleppen?
Will dafür noch bezahlt
werden?

Willkür

In einem Grundsatzur-
teil hat der Europäische
Menschenrechtsgerichts-
hof das Recht von Trans-
sexuellen auf eine Opera-
tion zur Geschlechtsum-
wandlung gestärkt.

Die Strassburger Richter
gaben einem türkischen
Transsexuellen Recht, dem
die Gesundheitsbehörden
über Jahre eine Geschlechts-
umwandlung verweigert hat-
ten. Er war phänotypisch als
Mädchen geboren worden,
fühlte sich aber von Kind auf
als Junge.

Türkische Gerichte ver-
weigerten die Operation zur
Änderung des Geschlechts
mit dem Argument, dass eine
eindeutige Ausprägung
weiblicher Geschlechtsorga-
ne vorliege. Das türkische

Recht sieht als Bedingung für
eine Operation zum männli-
chen Geschlecht in der Re-
gel vor, dass die betreffende
Person nicht schwanger wer-
den kann.

Der Strassburger Gerichts-
hof kritisierte diese Bedin-
gung und verwies auf Appel-
le des Europarats an alle Mit-
gliedstaaten, zu restriktive
Regeln für Geschlechtsum-
wandlungen abzuschaffen.
Sterilität dürfe keine Bedin-
gung für eine Operation sein.
Mehrere europäische Länder
hätten entsprechende Ände-
rungen bereits umgesetzt, so
das Menschenrechtsgericht.
Das Recht müsse einer „in-
ternational gestiegenen so-
zialen Akzeptanz von Trans-
sexuellen“ Rechnung tra-
gen.

f.e.


